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Vorwort

Auf der Grundlage des § 82 Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(SGB VIII) i. V. m. § 6 Kinder- und Jugendförderungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern (KJfG) sowie des § 44 der Landes-
haushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern (LHO) werden
unter dem Vorbehalt des jährlichen Landeshaushaltes die künfti-
gen Förderinstrumente festgeschrieben.

Der rechtliche Rahmen lässt Gestaltungsspielraum. Jugendhilfe
ist vor allem örtliche Aufgabe. Aufgaben des Landes sind u. a. die
Anregungs- und Ausgleichsfunktion. Das Land muss überregio-
nale Schwerpunkte setzen.

Mit der Novellierung der Richtlinien zum Landesjugendplan wer-
den die Bereiche Jugendarbeit, Jugendverbandsförderung, Ju-
gendsozialarbeit und der erzieherische Kinder- und Jugendschutz
neu konzipiert. Dabei steht die Gestaltung von bedarfsgerechten
Angeboten für eine größere Anzahl von Kindern und Jugendli-
chen im Mittelpunkt. Schwerpunkte der Förderung werden die
Entwicklung der demokratischen Teilhabe/Partizipation, die För-
derung des ehrenamtlichen Engagements, die außerschulische
Jugendbildung sowie die Verbesserung der Lebensverhältnisse
junger Menschen sein.
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Richtlinie zur Förderung der Weiterentwicklung der Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

sowie der Förderung der Medienkompetenz 
(LJP - 1)

1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt gemäß § 82
SGB VIII sowie gemäß der §§ 2 bis 5 des Kinder- und Jugend-
förderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KJfG), nach
den Maßgaben dieser Richtlinie und den Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung Meck-
lenburg-Vorpommern (LHO) Zuwendungen zur Förderung
von Angeboten und Vorhaben, die einen ausgeprägten
Modell- und Innovationscharakter haben und die Entwicklung
und modellhafte Erprobung von für das Land Mecklenburg-
Vorpommern neuen fachlichen Erkenntnissen und Arbeits-
weisen auf dem Gebiet der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
und des erzieherischen Jugendschutzes ermöglichen. Zur För-
derung der Medienkompetenz junger Menschen kann im Rah-
men der Aufgabenerfüllung nach Satz 1 die technische Aus-
stattung gefördert werden.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwen-
dung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungs-
behörde auf Grund pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Projekte mit besonderem Modell- und
Innovationscharakter, die  vorhandene Strukturen und Ange-
bote ergänzen, erweitern bzw. bereichern und grundsätzlich
den jeweiligen jugendpolitischen Zielstellungen entspre-
chen. Inhaltliche Schwerpunkte sind gemäß der §§ 11 bis 14
SGB VIII sowie nach den §§ 2 bis 5 des KJfG abzuleiten.
Insbesondere werden Projekte mit den Schwerpunkten

– der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen,
– der Selbstverwaltung,
– des Lebens im ländlichen Raum,
– der geschlechtsspezifischen Jugendarbeit,
– der Sucht- und Drogenprävention,

– der Gewaltprävention,
– der Integration,
– der Kooperation  von Jugendhilfe und Schule,
– der Erreichung von Medienkompetenz sowie
– Großveranstaltungen

gefördert.

Die Oberste Landesjugendbehörde kann durch die Aus-
schreibung von Wettbewerben und Kampagnen notwendige
Anregungen für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit und
Jugendsozialarbeit geben.

Die Förderung soll als Anschubfinanzierung oder für zeitlich
befristete Projekte und Vorhaben gewährt werden. Es wer-
den Sach- und Personalausgaben gefördert, die aus der
Durchführung der Vorhaben und Projekte entstehen. 

3. Zuwendungsempfänger

Träger gemäß § 11 Abs. 2 SGB VIII, wenn sie die Voraus-
setzungen gemäß § 74 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz SGB VIII
erfüllen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

1. Der Sitz und Wirkungskreis des Trägers soll im Land
Mecklenburg-Vorpommern liegen.

2. Die Projekte sollen im Bundesland Mecklenburg-Vor-
pommern mit Kindern und Jugendlichen im Alter von
10 bis 26 Jahren, deren Wohnsitz in Mecklenburg-Vor-
pommern liegt, durchgeführt werden.

3 . Erfahrungen aus diesen Projekten sollen anderen Trägern
zugänglich gemacht und in geeigneter Weise in Fachkrei-
sen vorgestellt, diskutiert und ggf. veröffentlicht werden.



4. Die Projekte sind für maximal drei Jahre anzulegen und
sollen in die örtliche Jugendhilfeplanung eingebunden
sein. Die Förderung für diese Projekte wird in der Regel
für die Dauer bis zu einem Jahr, jedoch längstens für die
Dauer von drei Jahren begrenzt. In begründeten Ausnah-
mefällen kann eine nochmalige Zuwendung auf Antrag
für ein weiteres Jahr gewährt werden.

5. Der Träger der Maßnahme muss sich angemessen betei-
ligen. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
müssen sich angemessen und jährlich mit steigendem
Anteil mit eigenen Haushaltsmitteln an den Projekten
beteiligen. 

6. Bei überregionalen Maßnahmen entfallen die Verpflich-
tungen nach Nummer 5 Satz 2 zugunsten eines befür-
wortenden Votums des örtlich zuständigen Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe bzw. alternativ des jeweils
zuständigen kommunalen Landesverbandes. Überregio-
nale Maßnahmen sind dann anzunehmen, wenn mindes-
tens sechs Gebietskörperschaften von der Maßnahme
direkt betroffen sind.

7. Ein Gesamtprojekt soll 500,00 Euro, bei Ausstattungen
zur Förderung der Medienkompetenz 1 000,00 Euro,
nicht unterschreiten.

8. Die Maßnahme darf nicht vor Bewilligung begonnen
werden. 

9. Zuwendungen werden nur gewährt, wenn die Gesamtfi-
nanzierung des Vorhabens einschließlich etwaiger Fol-
gefinanzierungen gesichert ist.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungs-, Finanzierungsart

Die Zuwendung des Landes an die Projektträger erfolgt als
Projektförderung im Wege einer Anteilfinanzierung in Form
eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. 

5.2 Bemessungsgrundlage

1. Zuwendungsfähige Ausgaben sind anteilige Personal-
und Sachausgaben sowie Ausgaben für die Beschaffung
von Materialien. Ebenso sind nachweislich notwendige
Honorarausgaben und die Kosten der fachlichen Beglei-
tung in Höhe von bis zu 10 v. H. der Gesamtausgaben
zuwendungsfähig.

2. Projekte mit ausschließlich regionalem Bezug:
Die Zuwendung beträgt im ersten Jahr höchstens 80 v. H.
der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ohne Folge-
kosten. Ist eine Förderung im zweiten Jahr möglich,
beträgt die Landesförderung bis zu 70 v. H. der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben. Im dritten Jahr wird die Zu-
wendung des Landes auf weniger als 50 v. H. der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben begrenzt. 

3. Überregionale Projekte:
Die Zuwendung beträgt im ersten sowie im zweiten Jahr
höchstens 80 v. H. der zuwendungsfähigen Gesamtaus-
gaben ohne Folgekosten. Ist eine Förderung im dritten
Jahr möglich, beträgt die Landesförderung bis zu 60 v. H.
der zuwendungsfähigen Ausgaben.

4. Wettbewerbe:
Die Zuwendung beträgt für den Zeitraum von maximal
einem Jahr höchstens 90 v. H. der zuwendungsfähigen
Gesamtausgaben ohne Folgekosten. 

5. Medienkompetenz:
Für die Anschaffung von technischen Anlagen zur
medienpädagogischen Arbeit, wie z. B.

– Computer und Zubehör sowie
– Internetanschlüsse,

beträgt die Zuwendung 33 1/3 v. H., höchstens jedoch
2 500,00 Euro der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

6. Die Gesamtförderung eines Projektes beträgt in einem
Haushaltsjahr maximal 50 000,00 Euro.

7. Die Zuwendung für Großveranstaltungen beträgt höchs-
tens 7 500,00 Euro pro Veranstaltung.

5.3 Zuwendungsfähige Einzelausgaben

1. Personalausgaben

Aufwendungen für anteilige Personalkosten, ehrenamt-
lich Tätige, Honorare, Vergütungen für nebenberuflich
Tätige, soweit diese nicht bereits aus Landesmitteln eine
Personalkostenförderung erhalten.

2. Sachausgaben

Material für pädagogische Arbeit, Post- und Fernmelde-
gebühren, Geschäftsbedarf, Geräte und Ausrüstungsge-
genstände bis 400,00 Euro, Miet- und Bewirtschaftungs-
ausgaben, Vergabe von Aufträgen, Reisekosten, Ein-
trittsgelder und Preise können anteilig gefördert werden.

5.4 Nichtzuwendungsfähige Einzelausgaben 

Nichtzuwendungsfähige Einzelausgaben sind insbesondere

– Grunderwerb,
– Investitionen/Baumaßnahmen,
– Fernseh- und Rundfunkapparate,
– Vorhaben, die das Land M-V zur Leistung von Ausga-

ben nach Ablauf der Zuwendungsfrist in künftigen Haus-
haltsjahren verpflichtet.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

1. Ein und dasselbe Projekt darf nicht aus mehreren Pro-
grammen des Landesjugendplanes Mecklenburg-Vor-
pommern gefördert werden.
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2. Gegenstände, die hergestellt oder erworben worden sind,
unterliegen einer Zweckbindung:

– bis zu 500,00 Euro - ein Jahr,
– bis zu 5 000,00 Euro - drei Jahre und
– über 5 000,00 Euro - fünf Jahre.

Der Zuwendungsempfänger kann in der Regel nach einer
Gesamtnutzungsdauer von fünf Jahren über die Gegen-
stände frei verfügen. Die Zweckbestimmung beginnt mit
dem Tag des Erwerbs bzw. der Herstellung der Gegen-
stände.

3. Sollte vor Ablauf der Gesamtnutzungsdauer eine Ver-
wendung von Geräten/Ausstattungen im Sinne des Ver-
wendungszweckes bei dem Zuwendungsempfänger
nicht mehr möglich sein, ist dies dem Zuwendungsgeber
unverzüglich anzuzeigen.

4. Mittel Dritter können auf den zu erbringenden Eigenan-
teil des Maßnahmeträgers angerechnet werden.

5. Bei einer anteiligen Personalkostenförderung ist die
Fachlichkeit im Sinne der Sozialpädagogik bei der zu
fördernden Stelle zu sichern. Zur Bewertung der Fach-
lichkeit sind für die zu fördernde Personalstelle einzurei-
chen

a) ein Ausbildungsnachweis,
b) eine Lohnkostenvorausberechnung,
c) eine Tätigkeitsbeschreibung und
d) der Arbeitsvertrag.

7. Verfahren

7.1 Antragsverfahren

Ein Antrag (Anlage) auf Gewährung einer Zuwendung ist
schriftlich mit einer Projektbeschreibung in der Regel spä-
testens drei Monate vor Beginn des Projektes an das 

Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern
Behördenzentrum
PF 11 01 63
17041 Neubrandenburg

zu richten. Des Weiteren sind Aussagen zur praktischen
Umsetzung, einschließlich eines Votums des zuständigen
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, einer detail-
lierten Ausgaben- und Finanzierungsplanung und eine
Erklärung, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen
wurde, beizufügen. Erstantragsteller haben ihren Antrag um
einen Auszug aus dem Vereinsregister sowie dem Nachweis
der Anerkennung der Gemeinnützigkeit zu ergänzen.

7.2 Bewilligungsverfahren

Das Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern erteilt
nach Prüfung der Unterlagen einen Bescheid; der Bescheid
kann Auflagen enthalten. 

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Zuwendung des Landes ist nicht eher anzufordern, als
sie innerhalb von zwei Monaten für fällige Zahlungen
benötigt wird. 

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

Die einfachen Verwendungsnachweise sind durch die
Zuwendungsempfänger bis spätestens zum 28. Februar des
Folgejahres dem Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpom-
mern vorzulegen. Der Zuwendungsempfänger hat zu
bescheinigen, dass die gewährte Zuwendung zweckentspre-
chend, wirtschaftlich und sparsam verwendet wurde.

Werden Mittel im Rahmen der Projektrealisierung als
Zuwendung an Dritte weitergegeben, hat der Letztempfän-
ger den Verwendungsnachweis mit Originalbelegen gegenü-
ber dem Erstempfänger nachzuweisen.

Zu den durchgeführten Großveranstaltungen ist ein Sachbe-
richt sowie eine Erklärung zu den Teilnehmerzahlen für jede
Einzelveranstaltung vorzulegen.

Die Maßnahmeträger sind verpflichtet, dem Landesjugend-
amt in geeigneter Form mit der Vorlage des Verwendungs-
nachweises bzw. innerhalb von sechs Monaten nach Erfül-
lung des Zuwendungszweckes über Verlauf, Erfahrungen
und Ergebnisse (auch Ergebnisse fachlicher Begleitung/
Evaluation), insbesondere unter dem Gesichtspunkt ihrer
Übertragbarkeit auf andere Projekte und Maßnahmen, zu
berichten.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44
A b s . 1 LHO Mecklenburg-Vorpommern und die Vorschriften
des Sozialgesetzbuches - SGB X entsprechend, soweit nicht in
dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen sind.

8. In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
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1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt gemäß §§ 1
Abs. 1 sowie 82 SGB VIII, §§ 2 bis 5 des Kinder- und
Jugendförderungsgesetzes (KJfG) Mecklenburg-Vorpom-
mern sowie nach Maßgabe dieser Richtlinie und den Ver-
waltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsord-
nung (LHO) Mecklenburg-Vorpommern Zuwendungen für
modellhafte Beteiligungsprojekte.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwen-
dung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungs-
behörde auf Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Zuwendungsfähig sind Projekte mit besonderem Modell- und
Innovationscharakter, die lokal und regional durch die Betei-
ligung von Kindern und Jugendlichen wirken, und somit dazu
beitragen, die aktive Mitgestaltung positiver Lebensbedin-
gungen  für junge Menschen zu unterstützen und ihre Fähig-
keit zur Teilhabe an demokratischen Prozessen zu fördern.

3. Zuwendungsempfänger

Träger gemäß § 11 Abs. 2 SGB VIII, wenn sie die Voraus-
setzungen gemäß § 74 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz SGB VIII
erfüllen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4 . 1 Die Träger einer Maßnahme sollen ihren Sitz und Wirkungs-
kreis in Mecklenburg-Vorpommern haben. Die Projekte müs-
sen einen lokalen oder regionalen Bezug innerhalb einer oder
mehrerer Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns besitzen.

4.2 Die Kinder und Jugendlichen müssen ihren Wohnsitz in
Mecklenburg-Vorpommern haben und sollen nicht älter als
18 Jahre sein.

4.3 Die Projekte sollen unter Berücksichtigung des Alters der
Adressaten für überschaubare Zeiträume geplant sein, einen
Zeitraum von drei Jahren nicht überschreiten und müssen in
die örtliche Jugendhilfeplanung eingebunden sein.  Erfah-
rungen und Ergebnisse aus den Projekten sollen anderen Trä-
gern zugänglich gemacht und in geeigneter Weise in Fach-
kreisen vorgestellt, diskutiert und ggf. veröffentlicht werden.

4.4 Die Maßnahmeträger und die örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe haben sich an den Projektausgaben ange-
messen zu beteiligen. 

4 . 5 Mit dem Projekt darf erst nach Bewilligung begonnen werden.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5 . 1 Zuwendungsart, Finanzierungsart, Form der Zuwendung

Die Zuwendung des Landes an die Maßnahmeträger erfolgt
als Projektförderung im Wege einer Anteilfinanzierung in
Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. 

5.2 Bemessungsgrundlage

Die Zuwendung des Landes beträgt bis zu 25 v. H. der
zuwendungsfähigen Ausgaben, im Einzelfall jährlich maxi-
mal bis zu 5 000,00 Euro.

Zuwendungsfähige Ausgaben sind insbesondere:

– Material für pädagogische Arbeit,
– anteilige Personalausgaben,
– Honorare,
– Ausgaben für die fachliche Begleitung in Höhe von

maximal 10 v. H. der Gesamtausgaben,
– Sachausgaben,
– Mietkosten und
– Fahrkosten.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Mittel Dritter können auf den zu erbringenden Eigenanteil
des Maßnahmeträgers angerechnet werden.

6.2 Die Projekte sind jeweils nur nach einer Richtlinie des Lan-
desjugendplanes zuwendungsfähig.

7. Verfahren

7.1 Antragsverfahren

Der Antrag (Anlage) auf Gewährung einer Zuwendung ist mit
einer Projektbeschreibung/-konzeption, die bereits die Betei-
ligung der Adressaten nachweisen muss, einem Ausgaben-
und Finanzierungsplan sowie der Zuwendungszusage des
zuständigen örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe in
der Regel spätestens drei Monate vor Beginn des Projektes im
Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern einzureichen.

7.2 Bewilligungsverfahren

Das Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern erteilt
einen Bescheid; der Bescheid kann Auflagen enthalten. 

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 

Die Zuwendung des Landes ist nicht eher abzurufen, als sie
innerhalb von zwei Monaten für fällige Zahlungen benötigt
wird.
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Richtlinie zur Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
in den sie betreffenden Angelegenheiten 

(LJP - 2)

Anlage



7.4 Verwendungsnachweisverfahren

Die Gesamtausgaben sind von dem Maßnahmeträger bis
spätestens zum 28. Februar des Folgejahres dem Landesju-
gendamt Mecklenburg-Vorpommern gegenüber nachzuwei-
sen (Anlage).

7.5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-

wendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44
A b s . 1 LHO Mecklenburg-Vorpommern und die Vorschriften
des Sozialgesetzbuches (SGB X) entsprechend, soweit nicht
in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen sind.

8. In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
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Richtlinie zur Förderung von Ferienfreizeiten 
(LJP - 3)

1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt gemäß § 82
SGB VIII sowie nach § 2 des Kinder- und Jugendförderungs-
gesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KJfG), nach Maßgabe
dieser Richtlinie und den Verwaltungsvorschriften zu § 44
Abs. 1 Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern
(LHO) Zuwendungen für landesweite Ferienfreizeiten.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwen-
dung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungs-
behörde nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der
verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Das Land fördert überregionale Maßnahmen der Kinder- und
Jugenderholung, wenn diese den kinder- und jugend-
gemäßen Bedürfnissen nach Erholung, gemeinsamen Unter-
nehmungen und Bildung Rechnung tragen. Dabei sollen ins-
besondere sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
gefördert werden.

3. Zuwendungsempfänger

Träger gemäß § 11 Abs. 2 SGB VIII, wenn sie die Voraus-
setzungen gemäß § 74 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz SGB VIII
erfüllen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Maßnahmeträger sollen ihren Sitz und Wirkungskreis in
Mecklenburg-Vorpommern haben. Die Maßnahmen sollen
in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden.

4.2 Die Maßnahmen dürfen nicht weniger als sieben Tage und
nicht länger als 21 Tage dauern.

4.3 Die Teilnehmer sollen in der Regel nicht jünger als sieben
Jahre und nicht älter als 18 Jahre sein.

4.4 Die Maßnahmeträger müssen sich angemessen mit Eigen-
mitteln an den Maßnahmen beteiligen.

4.5 Die Teilnehmer müssen ihren Wohnsitz in Mecklenburg-
Vorpommern haben.

4.6 Durch die Landesförderung muss sich der Teilnehmerbeitrag
reduzieren.

4.7 Mit der Maßnahme darf erst nach Bewilligung begonnen
werden.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5 . 1 Zuwendungsart, Finanzierungsart, Form der Zuwendung

Die Zuwendung des Landes an die Maßnahmeträger erfolgt
als Projektförderung im Wege einer Festbetragsfinanzierung
in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses.

5.2 Bemessungsgrundlage

1. Die Höhe der Zuwendung setzt sich unter Berücksichti-
gung der Nummer 4 wie folgt zusammen:

– pro Tag und Teilnehmer bis zu 2,50 Euro; dabei wer-
den der An- und Abreisetag zusammen wie ein Tag
gerechnet,

– pro Tag und Teilnehmer  für Leiter und Betreuer von
bis zu 5,00 Euro; das Verhältnis Leiter/Gruppe sollte
1 : 10 nicht unterschreiten.

2. Bei erhöhtem Bedarf junger Menschen mit individuellen
Beeinträchtigungen oder sozialen Benachteiligungen im
Sinne des § 13 SGB VIII kann die Zuwendung zum Teil-
nehmerbeitrag im Einzelfall erhöht werden. Der erhöhte
Bedarf ist durch den Träger in der Regel durch ein ent-
sprechendes einzelfallbezogenes Votum des örtlich zu-
ständigen öffentlichen Trägers der Jugendhilfe nachzu-
weisen.

Anlage



6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Mittel Dritter können auf den zu erbringenden Eigenanteil
eines Maßnahmeträgers angerechnet werden.

6.2 Ein und dieselbe Maßnahme darf nicht aus mehreren Pro-
grammen des Landesjugendplanes Mecklenburg-Vorpom-
mern gefördert werden.

7. Verfahren

7.1 Antragsverfahren

Anträge (Anlage) auf Gewährung einer Zuwendung sind 

– für die Winterferien bis 30. November des Vorjahres,
– für die Sommerferien bis 31. März und
– für die Herbstferien bis 31. August

beim Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern einzu-
reichen.

Freie Träger können ihre Einzelanträge  unter Beifügung
eines Ausgaben- und Finanzierungsplanes der Einzelveran-
staltungen zu einem Sammelantrag zusammenfassen und die
Zuwendung unter Berücksichtigung der Antragsfristen nach
Absatz 1 beim Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpom-
mern beantragen.

Dem Antrag ist eine Verpflichtungserklärung zu Qualitäts-
standards zur Durchführung von Ferienfreizeiten (Anlage)
beizufügen.

7.2 Bewilligungsverfahren

Das Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern erteilt
einen Bescheid; der Bescheid kann Auflagen enthalten.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Zuwendungen des Landes sind nicht eher anzufordern,
als sie innerhalb von zwei Monaten für fällige Zahlungen
benötigt werden.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

Die Gesamtausgaben sind von den Maßnahmeträgern spätes-
tens zwei Monate nach Beendigung der Maßnahme dem
Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern gegenüber
nachzuweisen.

Im Falle der Gewährung von Landesmitteln auf der Grund-
lage eines Sammelantrages nach Nummer 7.1 Abs. 2 sind die
Gesamtausgaben der einzelnen Maßnahmeträger spätestens
drei Monate nach Beendigung der Maßnahme unter Vorlage
der Originalbelege gegenüber ihrem Landesjugendverband
nachzuweisen.

Der Sammelantragsteller seinerseits hat spätestens drei
Monate nach Beendigung der Maßnahmen einen Verwen-
dungsnachweis mit einer Liste der Einzelveranstaltungen,
jeweils einen Sachbericht und eine Teilnehmerliste für jede
Einzelmaßnahme dem Landesjugendamt Mecklenburg-Vor-
pommern vorzulegen.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und eine ggf. erforderliche Aufhebung des
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewähr-
ten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44
Abs. 1 LHO Mecklenburg-Vorpommern und die Vorschrif-
ten des § 50 Sozialgesetzbuch - Verwaltungsverfahren -
(SGB X) entsprechend, soweit nicht in dieser Richtlinie
Abweichungen zugelassen sind.

8. In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
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1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt gemäß § 82
SGB VIII sowie nach § 2 des Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KJfG), nach
Maßgabe dieser Richtlinie und den Verwaltungsvorschriften
zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vor-
pommern (LHO)  Zuwendungen für internationale Jugendar-
beit.

Ein Anspruch des Antragstellers auf die Gewährung einer
Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Das Land fördert im Rahmen der internationalen Jugendar-
beit den Jugend- und Fachkräfteaustausch, soweit er nicht
durch das Deutsch-Französische Jugendwerk, das Deutsch-
Polnische Jugendwerk, durch den Kinder- und Jugendplan
des Bundes oder durch EU-Programme wie „Jugend für
Europa“ gefördert wird.

Ausnahmen bilden Programme auf der Grundlage zwi-
schenstaatlicher Ressortvereinbarungen zur jugendpoliti-
schen Zusammenarbeit.

Besondere Schwerpunkte der internationalen Jugendarbeit
sind die Zusammenarbeit mit den Staaten der Europäischen
Union und den Ostseeanrainerstaaten sowie Projekte und
Maßnahmen, die geeignet sind, gegen Fremdenfeindlichkeit
zu wirken und für Toleranz zu werben.

3. Zuwendungsempfänger

Träger gemäß § 11 Abs. 2 SGB VIII, wenn sie die Voraus-
setzungen gemäß § 74 Abs. 1 Satz 1  2. Halbsatz SGB VIII
erfüllen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Maßnahmeträger sollen ihren Sitz und Wirkungskreis in
Mecklenburg-Vorpommern haben.

4.2 Die Maßnahmen des Jugendaustausches sollen in der Regel
14 Tage nicht überschreiten.

4.3 Die Teilnehmer sollen in der Regel nicht jünger als zehn
Jahre und nicht älter als 26 Jahre sein.

4.4 Die Maßnahmeträger sollen sich an den Projekten und Maß-
nahmen mit Eigenmitteln in Höhe von mindestens  50 v. H.
beteiligen. 

4.5 Die Maßnahme soll thematisch orientiert sein und nicht aus-
schließlich der Erholung dienen.  Die Jugendlichen sollen
das Programm gemeinsam gestalten.

4 . 6 Abhängig vom Alter der Teilnehmer sowie unter Berücksich-
tigung pädagogischer und sozialer Besonderheiten gilt in der
Regel ein Verhältnis von Betreuer zu Teilnehmer  von 1: 10.

4.7 Nicht förderfähig nach dieser Richtlinie sind

– Wettkämpfe,
– Bildungs- und Konzertreisen,
– Folkloretreffen und andere vergleichbare internationale

Maßnahmen, die überwiegend einen fachspezifischen
Charakter tragen,

– im Ausland stattfindende internationale (mehrstaatliche)
Jugendcamps, Großveranstaltungen u. ä.

4.8 Mit der Maßnahme darf erst nach Bewilligung begonnen
werden.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5 . 1 Zuwendungsart, Finanzierungsart, Form der Zuwendung

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung im Wege einer
Festbetragsfinanzierung in Form eines nicht rückzahlbaren
Zuschusses.

5.2 Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage für die Höhe der Zuwendung
richtet sich mit Ausnahme von b) ausschließlich an Teilneh-
mer aus Mecklenburg-Vorpommern.

a) Bei der Teilnahme an internationalen Jugendbegeg-
nungsmaßnahmen bis zu 14 Tagen im Ausland mit
Gruppen bis zu 40 Teilnehmern gewährt das Land einen
Fahrkostenzuschuss. Für die Gewährung von Fahrkos-
tenzuschüssen für Jugendbegegnungen und Fachkräf-
teaustausche wird die jeweils geltende Fahrkostentabelle
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend ohne Belege zu Grunde gelegt (Anlage).

Bei internationalen Jugendbegegnungen in Ländern, die
nicht in der Fahrkostentabelle des Absatz a) Satz 2 auf-
geführt sind, gewährt das Land einen Fahrkostenzu-
schuss von bis zu 70 v. H. der Fahrkosten auf der Grund-
lage der Bahnreise 2. Klasse unter Nutzung aller mögli-
chen Ermäßigungen. 

Bei der Nutzung nicht öffentlicher Verkehrsmittel wird
das Landesreisekostengesetz für die Fahrkostenberech-
nung zu Grunde gelegt.

b) Bei Inlandsbegegnungen in Mecklenburg-Vorpommern
bis zu 14 Tagen gewährt das Land für bis zu 40 auslän-
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dische Teilnehmer bis zu 7,50 Euro pro Tag und Teil-
nehmer. 

Bis zu 50 Teilnehmer aus osteuropäischen Ländern, die
an den in Satz 1 genannten Maßnahmen teilnehmen,
können mit bis zu 15,00 Euro pro Tag und Teilnehmer
gefördert werden.

Für Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern kann ein
Übernachtungsgeld bis zu 5,00 Euro pro Tag und Teil-
nehmer gewährt werden, wenn die Begegnung nicht am
Heimatort stattfindet (Drittortbegegnung).

Bei einem erhöhten Bedarf junger Menschen (aus-
schließlich an Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpom-
mern) mit individuellen Beeinträchtigungen oder sozia-
len Benachteiligungen im Sinne des § 13 SGB VIII kann
die Zuwendung zum Teilnehmerbeitrag im Einzelfall
erhöht werden. Der erhöhte Bedarf ist durch den Träger
in der Regel durch ein entsprechendes einzelfallbezoge-
nes Votum des örtlich zuständigen öffentlichen Trägers
der Jugendhilfe nachzuweisen.

c) Vorbereitungstreffen und Fachkräfteaustausche im Aus-
land mit bis zu zehn Teilnehmern aus Mecklenburg-Vor-
pommern werden wie unter a) gefördert.

Vorbereitungstreffen und Fachkräfteaustausche mit aus-
ländischen und inländischen Fachkräften mit bis zu zehn
Teilnehmern in Mecklenburg-Vorpommern werden wie
unter b) gefördert.

Die Zuwendungen für Vorbereitungstreffen und Fach-
kräfteaustausche begrenzen sich auf drei Tage pro Maß-
nahme.

d) Für Sprachmittler bei internationalen Jugendbegeg-
nungsmaßnahmen kann über die in Buchstabe a) bis c)
genannte Teilnehmerförderung hinaus eine Zuwendung
von 20,00 Euro pro Tag für die Dauer der Maßnahme
längstens für 21 Tage gewährt werden.

Die Gesamtzuwendung der unter a) bis d) genannten Maßnahmen
beträgt maximal 50 v. H. der Gesamtausgaben; im Einzelfall bis
zu 7 500,00 Euro.

Zuwendungen werden nur gewährt, wenn die Zuwendungshöhe
500,00 Euro übersteigt.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Mittel Dritter können auf den zu erbringenden Eigenanteil
eines Maßnahmeträgers angerechnet werden.

6.2 Ein und dieselbe Maßnahme ist nicht aus mehreren Pro-
grammen des Landesjugendplanes Mecklenburg-Vorpom-
mern förderfähig.

7. Verfahren

7.1 Antragsverfahren

Anträge (Anlage) auf Gewährung einer Zuwendung sind
spätestens drei Monate vor Beginn der Maßnahme im Lan-
desjugendamt Mecklenburg-Vorpommern einzureichen.

7.2 Bewilligungsverfahren

Das Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern erteilt
einen Bescheid; der Bescheid kann Auflagen und Bedingun-
gen enthalten.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Zuwendungen des Landes sind nicht eher anzufordern,
als sie innerhalb von zwei Monaten für fällige Zahlungen
benötigt werden.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

Die Gesamtausgaben sind von den Maßnahmeträgern spätes-
tens drei Monate nach Beendigung der Maßnahme dem Lan-
desjugendamt Mecklenburg-Vorpommern gegenüber nach-
zuweisen (Anlage).

7.5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44
A b s . 1 LHO Mecklenburg-Vorpommern und die Vorschriften
des Sozialgesetzbuches (SGB X) entsprechend, soweit nicht
in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen sind.

8. In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
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1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt gemäß der
§§ 12, 73, 74 und 82 SGB VIII und gemäß § 2 bis 5 des
Kinder- und Jugendförderungsgesetzes Mecklenburg-Vor-
pommern - KJfG - sowie dieser Richtlinie und den Ver-
waltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsord-
nung Mecklenburg-Vorpommern - LHO - Zuwendungen
für die Sicherung der Arbeit der Landesjugendverbände.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der
Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewil-
ligungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Die Förderung umfasst vor allem Zuwendungen zur Durch-
führung von Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung ehrenamtlich Tätiger sowie der außerschulischen
Jugendbildung. Ebenso werden Personal- und Sachausga-
ben zur Grundsicherung der Struktur von Jugendverbänden
sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung von hauptamtli-
chen Mitarbeitern gefördert.

3. Zuwendungsempfänger

Landesjugendverbände und überörtliche Träger gemäß
§ 11 Abs. 2 SGB VIII, wenn sie die Voraussetzungen
gemäß § 74 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz SGB VIII erfüllen.
Diese müssen in mindestens sechs Landkreisen/kreisfreien
Städten und sollen mit mindestens 30 Mitgliedern pro
Landkreis/kreisfreie Stadt vertreten sein.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Förderfähig sind grundsätzlich nur Maßnahmen und Ange-
bote für junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, die ihren
Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben. Für ehren-
amtlich Tätige sowie Mitarbeiter der Zuwendungsempfän-
ger gilt diese Altersbegrenzung nicht.

4.2 Die Träger beteiligen sich an den zuwendungsfähigen
Gesamtausgaben der unter Nummer 2 genannten Zuwen-
dungsbereiche mit Eigenmitteln in Höhe von mindestens
20 v. H. Die Förderung von Personalausgaben, Entgelten,
Honoraren, Aufwandsentschädigungen erfolgt innerhalb
der Gesamtzuwendung. 

4.3 Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung ehrenamtlich
Tätiger sowie der außerschulischen Jugendbildung  sind
mit mindestens acht maximal bis zu 40 Teilnehmern an bis
zu sechs Maßnahmetagen mit mindestens sechs Stunden
Bildungsanteil förderfähig.

4.4 Die Förderung von hauptberuflichen Bildungsreferenten ist
innerhalb der Gesamtzuwendung an folgende Vorausset-
zung gebunden: 

– Nachweis einer abgeschlossenen pädagogischen Aus-
bildung bzw. gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrun-
gen.

– Dem Antrag ist der Arbeitsvertrag mit einer Tätigkeits-
beschreibung unter Berücksichtigung eines verpflich-
tenden Anteils eigener Bildungsmaßnahmen im Um-
fang von jährlich 140 Stunden für Vollzeitkräfte beizu-
fügen (ohne Vor- und Nachbereitungszeit). Für Teil-
zeitkräfte gilt diese Regelung im Verhältnis zur
Arbeitszeit entsprechend.

4 . 4 . 1 Für die hauptamtlich Beschäftigten und Honorarkräfte der
Landesjugendverbände (Personalausgaben Geschäftsstelle)
sind folgende Unterlagen einzureichen:

– Arbeitsvertrag mit Tätigkeitsbeschreibung,

– Lohnkostenvorausberechnung. Eine Förderung des
Trägeranteils bei Personalausgaben ist nicht möglich,
wenn der Mitarbeiter nach §§ 272 ff. AFG, § 415 SGB III
und dem Programm ASP M-V (Arbeitsmarkt- und
Strukturentwicklungsprogramm) oder anderen Förder-
programmen des Bundes oder Landes gefördert wird.

4.5 Die Maßnahme darf erst nach Bewilligung begonnen wer-
den; es sei denn, es wurde einem Antrag auf vorzeitigen
Maßnahmebeginn zugestimmt.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5 . 1 Zuwendungsart, Finanzierungsart, Form der Zuwendung

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung im Wege
einer Festbetragsfinanzierung in Form eines nicht rück-
zahlbaren Zuschusses.

5.2 Bemessungsgrundlage

Die Höhe der Zuwendung setzt sich zusammen aus

1. der Anzahl der Mitglieder in den Landesjugendverbän-
den unter 27 Jahren bei

a) Verbänden unter    1 000 Mitglieder in Höhe von
bis zu   25 600,00 Euro

b) Verbänden über     1 000 Mitglieder in Höhe von bis
zu   38 300,00 Euro

c) Verbänden über     5 000 Mitglieder in Höhe von bis
zu   51 100,00 Euro

d) Verbänden über   50 000 Mitglieder in Höhe von
bis zu 102 300,00 Euro
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e) Verbänden über 100 000 Mitglieder in Höhe von
bis zu 153 400,00 Euro

bis zum 31. Dezember des Vorvorjahres

und

2. der durch die Bewilligungsbehörde im Rahmen der
Verwendungsnachweisprüfung des Vorvorjahres aner-
kannten Anzahl der Teilnehmertage für Maßnahmen
der Aus- und Weiterbildung ehrenamtlich Tätiger
sowie der außerschulischen Jugendbildung. 

3. Zusätzliche Zuwendungen können für außergewöhnli-
che Belastungen zur Durchführung von Aufgaben im
Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel bis zum 31. De-
zember 2002 gewährt werden, wenn die Gründe dafür
durch die Umstellung der Zuwendungsvoraussetzun-
gen verursacht wurden. 

5.3 Zuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähige Ausgaben sind insbesondere angemes-
sene Ausgaben

1) für Maßnahmen gemäß Nummer 2 Satz 1 dieser Richt-
linie,

2) gemäß Nummer 2 Satz 2 dieser Richtlinie

– Personalausgaben (Entgelte, Aufwandentschädi-
gungen und Honorare),

– Aus- und Fortbildung von hauptamtlichen Mitar-
beitern,

– Mieten und Betriebskosten,
– Reinigung, 
– Versicherung, 
– Energie,
– Büromaterial,
– Geräte, Installationen und Wartungen,
– Telefon,
– Porto, 
– Fahrkosten,
– Druck- und Werbungskosten,
– Arbeit der Verbandsgremien sowie
– Öffentlichkeitsarbeit, soweit diese Angebotscha-

rakter entwickelt.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Mittel Dritter können auf den zu erbringenden Eigenanteil
des Zuwendungsempfängers angerechnet werden. Mittel
aus dem Landeshaushalt sind davon ausgenommen.

6.2 Zuwendungen können zu Lasten des Ansatzes gemäß
Nummer 2 Satz 2 für die Durchführung von Maßnahmen
gemäß Nummer 2 Satz 1 dieser Richtlinie beantragt wer-
den.

6.3 Ein und dasselbe Projekt darf nicht aus mehreren Richtlini-
en des Landesjugendplanes gefördert werden.

7. Verfahren

7.1 Antragsverfahren

1 . Anträge (Anlage) auf die Gewährung einer Zuwendung
sind spätestens bis zum 1. November des Vorjahres beim
Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern zu stellen.

2. Die Zuwendungsempfänger haben 

– ihre Satzung und ein Vorstandsverzeichnis,
– ihren Haushaltsplan (mit allen Einnahmen und

Ausgaben),
– die Ausgaben- und Finanzierungspläne gemäß Num-

mer 2 dieser Richtlinie,
– ihre Konzeption der Bildungsarbeit, einschließlich

ihrer verbandsspezifischen Bildungsverpflichtung,
– eine Jahresübersicht der geplanten Maßnahmen der

Aus- und Fortbildung ehrenamtlich Tätiger und je
Einzelmaßnahme einen Programmentwurf mit Zeit-
ablaufplan zum Nachweis des Bildungsanteils von
mindestens sechs Stunden pro Tag (Anlage),

– eine Jahresübersicht der geplanten Maßnahmen der
außerschulischen Jugendbildung und je Einzel-
maßnahme einen Programmentwurf mit Zeitab-
laufplan zum Nachweis des Bildungsanteils von
mindestens sechs Stunden pro Tag (Anlage),

– eine Übersicht mit Angaben zur Größe des Ver-
bandes (Anlage) sowie

– eine Übersicht zur Größe der Geschäftsstelle
(Anlage)

vorzulegen.

3. Im Laufe des Zuwendungszeitraumes eintretende
Änderungen, die für die Höhe der Zuwendung maß-
geblich sein können, sind dem Landesjugendamt
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

7.2 Bewilligungsverfahren

Das Landesjugendamt Mecklenburg-Vorpommern erteilt
einen Bescheid; der Bescheid kann Auflagen enthalten.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Zuwendungen des Landes sind nicht eher abzufordern,
als sie innerhalb von zwei Monaten für fällige Zahlungen
benötigt werden. 

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

Die Gesamtausgaben sind vom Zuwendungsempfänger bis
zum 28. Februar des Folgejahres dem Landesjugendamt
Mecklenburg-Vorpommern gegenüber nachzuweisen. 

Folgende Unterlagen sind vorzulegen:

– ein zahlenmäßiger Nachweis aller Einnahmen und
Ausgaben gemäß dieser Richtlinie (Formblatt),

– eine Monatsaufschlüsselung der Geschäftsstellenaus-
gaben (Formblatt),
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– eine Monatsaufschlüsselung der Personalausgaben für
den Bildungsreferenten (Formblatt),

– ein ausführlicher Sachbericht mit inhaltlichen Aussa-
gen zu den erreichten Ergebnissen des Verbandes
sowie zum wirtschaftlichen Geschäftsverlauf,

– ein ausführlicher Sachbericht des Bildungsreferenten
mit inhaltlichen Aussagen zu den erreichten Ergebnis-
sen der Bildungsarbeit des Verbandes,

– eine Übersicht zu den durchgeführten eigenen Bil-
dungsmaßnahmen des Bildungsreferenten gemäß Zif-
fer 4.3 dieser Richtlinie sowie

– je eine Übersicht zu den durchgeführten Maßnahmen der
außerschulischen Jugendbildung und der Aus- und Fort-
bildung ehrenamtlich Tätiger (Formblatt), ein Sachbe-
richt und eine Teilnehmerliste für jede Einzelmaßnahme.

Werden Mittel im Rahmen der Projektrealisierung als
Zuwendung an Dritte weitergegeben, hat der Letztempfän-
ger den Verwendungsnachweis mit Originalbelegen
gegenüber dem Erstempfänger nachzuweisen.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der
gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften
zu § 44 Abs. 1 LHO Mecklenburg-Vorpommern und die
Vorschriften des Sozialgesetzbuches - Verwaltungsverfah-
ren - (SGB X), soweit nicht in dieser Förderrichtlinie
Abweichungen zugelassen sind, entsprechend.

8. In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
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Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Investitionen 
in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendbildung 

sowie der Kinder- und Jugenderholung 
(LJP - 6)

1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt nach § 82
SGB VIII sowie nach den §§ 2 bis 5 des Kinder- und Jugend-
förderungsgesetzes (KJfG) Mecklenburg-Vorpommern,
nach Maßgabe dieser Richtlinie und den Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO)
Mecklenburg-Vorpommern Zuwendungen für Investitionen
in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugend-
bildung sowie der Kinder- und Jugenderholung.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwen-
dung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungs-
behörde nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der
verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert vorrangig
Investitionsprojekte, die der Substanzerhaltung vorhandener
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendbildung
und der Kinder- und Jugenderholung dienen.

3. Zuwendungsempfänger

Zuwendungen können Träger der freien Jugendhilfe (Pro-
jektträger) erhalten.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Mittel dürfen nur für Einrichtungen im Land Mecklen-
burg-Vorpommern verwendet werden. 

4.2 Das Gesamtprojekt soll einen Gesamtumfang von 15 000,00
Euro nicht unterschreiten.

4.3 Die Projektträger müssen sich angemessen mit Eigenmitteln
an den Projekten beteiligen.

4.4 (1) Die geförderten Einrichtungen unterliegen grundsätzlich
einer zeitlichen Zweckbindung, die durch die tatsächliche
zweckentsprechende Nutzung abgegolten wird.

Die Zweckbindung beträgt bei einer Förderung 

– bis zu 15 000,00 Euro drei Jahre,
– über 15 000,00 Euro fünf Jahre,
– über 25 000,00 Euro zehn Jahre.

(2) Ist der Zuwendungsempfänger durch Umstände, die er
nicht zu vertreten hat, gehindert, die geforderte zweck-
entsprechende Nutzung zu gewährleisten, entscheidet die
oberste Landesjugendbehörde unter Berücksichtigung der
anzugebenden Gründe, ob die Zweckbindung durch die bis-
herige tatsächliche Nutzung gleichwohl als erfüllt angesehen
werden kann. 

4.5 Der Projektträger muss Eigentümer des Geländes sein,
wenigstens aber einen Vertrag mit Erbbaurecht für mindes-



tens die Dauer der Zweckbindung am Grundstück, auf dem
die Baumaßnahme vorgenommen werden soll oder einen
entsprechend langfristigen Nutzungsvertrag vorweisen kön-
nen. Anwartschafts- und Nießbrauchrecht stehen dieser
Regel gleich.

4.6 Eine Förderung kann grundsätzlich nur gewährt werden,
wenn die Folgefinanzierung gesichert ist.

4.7 Zuwendungen an örtliche Träger der freien Jugendhilfe set-
zen ein Votum des örtlich zuständigen Jugendamtes, in des -
sen Zuständigkeit die Einrichtungen der Kinder- und
Jugendarbeit, der Jugendbildung sowie der Kinder- und
Jugenderholung liegt, voraus.

Dieses Votum muss Aussagen enthalten über

– den Bedarf,
– die Zweckentsprechung der zu fördernden Einrichtung

und
– die Einbindung in die kommunale Jugendhilfeplanung.

4.8 Die Bestimmungen des § 44 Abs. 1 LHO Mecklenburg-Vor-
pommern, die Allgemeinen Nebenbestimmungen für
Zuwendungen für Projektförderung (ANBest-P) und die
ZBau sind zu beachten.

Mit dem Projekt kann erst nach Bewilligung begonnen wer-
den.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5 . 1 Zuwendungsart, Finanzierungsart, Form der Zuwendung

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung im Wege einer
Anteilfinanzierung in Form eines nicht rückzahlbaren
Zuschusses.

5.2 Bemessungsgrundlage

Die Zuwendung kann in Höhe von bis zu 50 v. H. der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben gewährt werden.

Förderfähig nach dieser Richtlinie sind Instandsetzungs- und
Sanierungsmaßnahmen insbesondere für

– Heizungsanlagen,
– energiesparende Wärmedämmung,
– Dächer, 
– Installationen und andere betriebstechnische Anlagen. 

Nicht förderfähig nach dieser Richtlinie sind, insbesondere

– bauliche Maßnahmen an Sportstätten,
– Produktionsräume und Werkstätten der Jugendsozialar-

beit,
– die öffentliche Erschließung und der Erwerb von Gebäu-

den und Grundstücken,
– Aufwendungen für Räume, die nicht überwiegend für

den Betrieb einer Einrichtung der Kinder- und Jugendar-
beit, der Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugender-

holung erforderlich sind, z. B. Wohnungen, Garagen und
gewerblich genutzte Räume,

– Reparaturen,
– laufende Instandhaltung von Räumen oder Gebäudebe-

reichen,
– die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, Gerä-

ten sowie sonstige Ausstattungen,
– die Beschaffung von pädagogischem Arbeitsmaterial.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Mittel Dritter können auf den zu erbringenden Eigenanteil
eines Projektträgers angerechnet werden.

6.2 Ein und dasselbe Projekt darf nicht aus mehreren Program-
men des Landesjugendplanes Mecklenburg-Vorpommern
gefördert werden.

7. Verfahren

7.1 Antragsverfahren

Der Projektträger hat bei dem örtlich zuständigen Jugendamt
zunächst einen Antrag (Anlage) mit nachfolgenden Angaben
zu stellen:

– Erläuterungen der vorgesehenen Baumaßnahmen,
– Aussagen zu den voraussichtlichen Gesamtausgaben,
– einer Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung,
– Angabe zu dem beabsichtigten Baubeginn und dem Rea-

lisierungszeitraum,
– einem Nachweis über die Eigentumsverhältnisse bzw.

über einen langfristigen Nutzungsvertrag,
– Aussagen über die baufachliche Begleitung der Maß-

nahme sowie
– einem Votum des jeweiligen Dach- oder Landesverban-

des, falls der Träger einem solchen angehört.

Das örtlich zuständige Jugendamt berät die Projektträger bei
der Antragstellung und leitet nach Vorprüfung und ggf. Ver-
vollständigung der Unterlagen durch den Projektträger den
Antrag mit dem Votum an die Oberste Landesjugendbehör-
de in Mecklenburg-Vorpommern weiter.

7.2 Bewilligungsverfahren

Die Oberste Landesjugendbehörde Mecklenburg-Vorpom-
mern entscheidet grundsätzlich über die Förderwürdigkeit
und Finanzierbarkeit des Vorhabens. 

Nach grundsätzlicher, schriftlicher Bestätigung der Förde-
rung durch die Oberste Landesjugendbehörde erhält der
Antragsteller eine Liste der einzureichenden Bauunterlagen.

Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen richtet sich der
Umfang der vorzulegenden Unterlagen nach den jeweils gül-
tigen „Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen“ zu den
Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 LHO Mecklenburg-
Vorpommern (ZBau). Die Bauunterlagen sind in der Regel
von der zuständigen bautechnischen Dienststelle der Ge-
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meinde, bei kreisangehörigen Gemeinden unter 20 000 Ein-
wohner von der Baubehörde der Kreisverwaltung zu prüfen.

Die Prüfung erstreckt sich im Sinne der ZBau auf:

– die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Planun-
gen und Konstruktion sowie

– die Angemessenheit der Kosten.

Bei Bedarf können weitere Unterlagen und Stellungnahmen
von anderen Dienststellen angefordert werden. Das Ergebnis
der baufachlichen Stellungnahme ist zu vermerken.

Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt durch die Oberste
Landesjugendbehörde; der Zuwendungsbescheid kann Auf-
lagen enthalten.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Zuwendungen des Landes dürfen nicht eher angefordert
werden, als sie innerhalb von zwei Monaten für fällige Zah-
lungen benötigt werden. Zur Begleichung der fälligen Zah-
lungen sind die Eigenmittel bzw. sonstige Mittel anteilig im
gleichen Umfang in Anspruch zu nehmen wie die bewillig-
ten Fördermittel.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

Der Zuwendungsempfänger hat bis zum Ablauf der von der
Bewilligungsbehörde gesetzten Frist, jedoch spätestens
sechs Monate nach Beendigung der Baumaßnahme, einen
baufachlich geprüften Verwendungsnachweis vorzulegen.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewähr-
ten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44
Abs. 1 LHO Mecklenburg-Vorpommern und die Vorschrif-
ten des Sozialgesetzbuches - Verwaltungsverfahren - (SGB X)
entsprechend, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abwei-
chungen zugelassen sind.

8. In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
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